
Der Blick in unsere Gemeinde 2. Mai 2026

Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung Nr. 5
für die Kommunalwahlen am 13. September 2026 in der Gemeinde Isernhagen

Gemäß § 45 b Niedersächsisches
Kommunalwahlgesetz (NKWG) in
derz.Zt. gültigenFassungengebe
ich hiermit Folgendes bekannt:
In der Gemeinde Isernhagen

findet am 13. September 2026 in
der Zeit von8.00Uhrbis 18.00Uhr
dieWahl der Bürgermeisterin / des
Bürgermeisters statt.
Eine etwaige Stichwahl findet

am2.SonntagnachderWahl, dem
27.September 2026 ebenfalls in
der Zeit von8.00Uhrbis 18.00Uhr
statt.
1. Zahl und Abgrenzung der
Wahlbereiche
Die Gemeinde Isernhagen ist in
einenWahlbereich eingeteilt.
2. Aufforderung für die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen
Aufgrund § 16 NKWG fordere ich
hiermitauf,Wahlvorschläge fürdie
Wahl der Bürgermeisterin / des
Bürgermeisters der Gemeinde
Isernhagen einzureichen.
3. Wahlvorschläge
JederWahlvorschlagdarf denNa-
men nur einer wählbaren Bewer-
berin oder eines wählbaren Be-
werbers enthalten. Für die Wahl-
vorschläge sind amtliche Vordru-
cke zu verwenden, die bei der Ge-

meindewahlleitung angefordert
werden können.
Wahlvorschläge können nach den
§§ 21, 24 und 45 dNKWGvon Par-
teien im Sinne des Artikels 21 des
Grundgesetzes, von Gruppen von
Wahlberechtigten (Wählergrup-
pen) undvonEinzelpersonen (Ein-
zelbewerberinnen oder Einzelbe-
werbern) eingereichtwerden.Wer
sich selbst vorschlägt, hat die Re-
gelungen des NKWG für Einzelbe-
werberinnen und Einzelbewerber
zu beachten.
3.1 Einreichungsfrist, Inhalt und
Form derWahlvorschläge
Aufgrund des § 21 Abs. 2 NKWG
sind Wahlvorschläge möglichst
frühzeitig,spätestens bis zum 20.
Juli 2026,18.00 Uhr (Ausschluss-
frist) bei der Gemeindewahllei-
tung der Gemeinde Isernhagen,
Rathaus, BothfelderStr. 29, 30916
Isernhagen, einzureichen.
Auf die besonderen Vorschriften
über den Inhalt und die Form der
Wahlvorschläge inden§§21ff.und
45dNKWGsowie§§32 ff.Nieder-
sächsische Kommunalwahlord-
nung (NKWO) in der z. Zt. gültigen
Fassung weise ich ausdrücklich
hin.

3.2 Unterschriften für die Wahl-
vorschläge
Ein Wahlvorschlag muss von dem
für das Wahlgebiet zuständigen
Parteiorgan,vondreiWahlberech-
tigten der Wählergruppe oder von
der wahlberechtigten Einzelper-
sonunterzeichnetsein (§21Abs.9
NKWG).
Darüber hinausmuss einWahlvor-
schlag gem. § 45 d Abs. 3 NKWG
unter Beachtung der Vorschriften
des § 32 Abs. 2 NKWO von min-
destens 170 Wahlberechtigten
persönlich und handschriftlich
unterzeichnet werden.
Eine wahlberechtigte Person darf
für jede Wahl nur einen Wahlvor-
schlagunterzeichnen.DieBestäti-
gung der Wahlberechtigung er-
folgt durch die Gemeinde Isern-
hagen. Die Wahlberechtigung
muss zum Zeitpunkt der Unter-
schriftgegebenseinundistbeider
Einreichung des Wahlvorschlags
nachzuweisen. Hat eine wahlbe-
rechtigte Person mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist
lediglich die zuerst durch die Ge-
meinde Isernhagen bestätigte
Unterschrift gültig.
Formblätter für die Unterstüt-

zungsunterschriften werden auf
Anforderung von der Gemeinde-
wahlleiterin kostenfrei ausgege-
ben. Bei ihrer Anforderung haben
Parteien und Wählergruppen zu
bestätigen, dass die Bewerberin/
der Bewerber unter Beachtung
des § 24 Abs. 1 bzw. 2 NKWG auf-
gestellt worden ist.
Gem.§ 45 d Abs. 4 NKWG sind der
Amtsinhaberundnach§21Abs. 10
NKWG und der Bekanntmachung
der Niedersächsischen Nieder-
sächsischen Landeswahlleiters
vom25. Juli 2025 (Nds.MBl. 2025,
Nr. 372) für die Kommunalwahlen
am 13.September 2026 folgende
Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelbewerberinnen und Einzelbe-
werber von der Verpflichtung zur
Beibringung von Unterstützungs-
unterschriften befreit:
Christlich Demokratische Union
Deutschlands in Niedersachsen
(CDU),
Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD),
Alternative für Deutschland (AfD),
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜ-
NE),
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE
LINKE.),

Freie Demokratische Partei (FDP),
Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
Tierschutz, Elitenförderung und
basisdemokratische Initiative
(Die PARTEI),
Bürgerstimme Isernhagen (BSI),
Einzelwahlvorschlag Kenzler.
4. Wahlanzeige
Parteien,diedieVoraussetzungen
des§21Abs. 10NKWGnicht erfül-
len und daher nicht unter Ziff. 3.2
genannt wurden, können als Par-
teien nur dann Wahlvorschläge
einreichen, wenn sie ihre Beteili-
gunganderWahlmitdenerforder-
lichen Unterlagen spätestens bis
zum 15. Juni 2026 (90. Tag vor der
Wahl) bei der Niedersächsischen
Landeswahlleitung, Lavesallee 6,
30169Hannover,angezeigthaben
und der Landeswahlausschuss
ihre Parteieigenschaft festgestellt
hat(§22NKWG).DerLandeswahl-
ausschuss entscheidet spätes-
tens am 72. Tag vor derWahl über
die Zulassung der Parteien (Frei-
tag, 03.Juli 2026).

Isernhagen, 23.04.2026
GEMEINDE ISERNHAGEN
Der Gemeindewahlleiter
Schuster

Satzungsänderungen
1. Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Isernhagen
2.Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Isernhagen

Der Rat der Gemeinde Isernhagen
hat in seiner Sitzung am 12.03.2026
die vorgenannten Satzungen be-
schlossen.DieBekanntmachunger-
folgte im elektronischen Amtsblatt
für die Region Hannover und Lan-
deshauptstadt Hannover vom

16.04.2026, Nr. 15.
DieSatzung ist amTagnach ihrer

Bekanntmachung in Kraft getreten.
Sie finden diese Satzungen, im

Internet unter www.Isernhagen.de
oder unter Sie finden diese Satzun-
gen, im Internet unter www.Isern-

hagen.de oder unter „www.be-
kanntmachungen.region-hanno-
ver.de/amtsblatt/. Sie kann auch
nach vorheriger Terminvereinba-
rung in den Diensträumen der Ge-
meinde Isernhagen, Bothfelder
Straße 29, 4. Etage, Zimmer 402

während der u.a. Servicezeiten ein-
gesehen werden. Einen Termin ver-
einbaren Sie telefonisch unter der
Rufnummer 0511 – 6153 1031 oder
perMail an info@isernhagen.de.
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 8.00

Uhr bis 12.30 Uhr
Montag bis Mittwoch von 14.00
Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis
17.00 Uhr
Freitag keine Öffnungszeiten
Der Bürgermeister

ist. Nach den §§ 44 Abs. 1 und 38
Abs. 2 des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes (NKWG)
geht der Sitz im Rat auf Frau Da-
niela Latzel über. Diese erklärte in
der Ratssitzung am 20.04.2026,
dass sie dieWahl annimmt.

Der Bürgermeister

Ablauf von Ruhefristen bei
Wahlgräbern auf den Friedhöfen
der Gemeinde Isernhagen
1.) Für dasErdwahlgrabC–045a–
045 h auf dem Friedhof Isern-
hagen K.B. ist die Ruhezeit abge-
laufen.
Es besteht Anspruch auf Verlän-
gerung der Nutzungszeiten.
2.) Für das Urnenwahlgrab U3 -
085 auf dem Friedhof Isernhagen
K.B. ist die 25jährige Ruhezeit ab-
gelaufen.

Es besteht Anspruch auf Verlän-
gerung der Nutzungszeiten.
Gem. § 20 (6) der Friedhofssat-
zung der Gemeinde Isernhagen
wird dieses Grab hiermit aufgeru-
fen. Nach Ablauf von drei Mona-
ten, vom Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung, wird dieses Erd-
wahlgrab eingeebnet.
Sollten die auf dem Grab gesetz-

tenGrabsteine oder der Pflanzen-
bestand nicht innerhalb der o.g.
Frist entfernt sein, fallen diese
gem. §31 und § 39 der Friedhofs-
satzung der Gemeinde Isern-
hagen entschädigungslos in die
Verfügungsgewalt der Gemeinde
Isernhagen.

Der Bürgermeister

Rat der Gemeinde
Isernhagen
Herr Ulrich von Rautenkranz hat
sein Mandat im Rat der Gemeinde
Isernhagen niedergelegt. In der
Sitzungam20.04.2026hatderRat
festgestellt, dass die Vorausset-
zungen gem. § 52 (2) Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) vorliegen und
die Mitgliedschaft im Rat beendet


